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DenGlauben imAlltag leben
Im kleinsten
Kind den
Herrn sehen
VON MATTHIAS CHROBOK

Im kleinsten Kind den Herrn sehen.
Im Oktober machten meine Frau und
ich unsere langersehnte Hochzeitsreise.
Weg aus dem grauen Deutschland ins
warme, frühlingshafte, aber auch regne-
rische Brasilien. Um es vorwegzuneh-
men: Es waren keine Flitterwochen im
herkömmlichen Sinn. Statt Wellness,
Sauna und Massage, die den Alltags-
stress vergessen lassen, haben wir ein
Missionshaus besucht, in dem meine

Frau zwei Jahre gelebt und sich um Wai-
senkinder gekümmert hatte. Wir bezie-
hungsweise ich wurden nicht enttäuscht,
war ich doch zum ersten Mal außerhalb
Europas unterwegs.
In Mogi das Cruzes, eine Autostunde von
Sao Paolo entfernt und fast zehnmal grö-
ßer als das Dorf an der Brenz, in dem wir
leben, hatte die christliche Gemeinschaft
Cenacolo vor mehr als 25 Jahren ihre
erste Mission gestartet – damals mitten
im Wald, ohne Mittel. Aber mit der Vor-
sehung im Gepäck, die niemals enttäuscht.
Die Freude kam von Herzen, als wir alte
Bekannte wiedertrafen und neue Leute
kennenlernen durften. Familien, die in der
Gemeinschaft leben und mitarbeiten, die
Frauen und Männer, die sich um die Kin-
der kümmern, und die Jungs aus der Ge-
meinschaft Cenacolo, die einen Steinwurf
entfernt leben. Cenacolo ist einfach über

alle Grenzen und Sprachen hinweg eine
große Familie.
Neben einem Besuch in Sao Paulo haben
wir auch Aparecida besucht. Das ignatia-
nische Leitmotiv „Alles zur größeren Ehre
Gottes“ konnten wir hier in Stein gemei-
ßelt sehen und erleben. Das war auf jeden
Fall eines der Highlights des Urlaubs. Da-
rüber könnte ich aber ein anderes Mal
schreiben.

Das Lächeln der Babys
Ein Moment ist mir neben vielen unver-
gesslichen Eindrücken in Erinnerung ge-
blieben und wird es auch lange bleiben:
Ich, der sich noch nie länger als ein paar
Stunden um ein Baby gekümmert hat,
durfte auf einmal mithelfen. Das heißt:
Flasche geben und spielen. Diese unschul-
dige Liebe der Babys hat mich sofort ge-

fangen genommen und ich konnte nach-
vollziehen, wie sich vielleicht der heilige
Josef gefühlt haben muss. Gerade aus dem
„Milchkoma“ erwacht, schaute mir das
Kind direkt in die Augen und lächelte. In
diesem Moment habe ich Jesus vor mir
gesehen, der sich mir in diesem wehrlo-
sen, aber liebenswerten Kind zeigt.
Diese Kinder – bedürftig, schutzlos und
voll von unschuldiger Liebe – hat Mutter
Elvira durch ihr Engagement und konse-
quente Jesus-Nachfolge gerettet. Mit ihrer
vor 40 Jahren gegründeten Gemeinschaft
Cenacolo hat sie nicht nur junge Erwach-
sene von der Dunkelheit ins Licht – so das
Motto der Gemeinschaft – geführt, son-
dern auch Babys und Kinder.
Mit ihrem Weg der Nachfolge und des Ge-
horsams Jesus Gegenüber ist sie ihren
Weg bis zum Ende gegangen: Am Ende
war Elvira wie ein Säugling – auf Hilfe

angewiesen, aber auch ihre Augen
strahlten bis zum letzten Augenblick.
War es nicht genauso mit Jesus, der
auch am Kreuz mit durchbohrten Ar-
men nichts mehr ausrichten konnte?
Doch er sollte und musste uns auf diese
Art und Weise erlösen, indem er das
Kreuz umarmte.
Der Autor, 32, arbeitet als Onlinere-
dakteur in Heidenheim.

Verbotene Weihe katholischer Priesterinnen auf einem Kirchenschiff im ameri-
kanischen Pittsburgh im Jahr 2006. Foto: Imago/UPI Photo

Priesterinnen durch dieHintertür
In Deutschland könnte es demnächst ein gesetzlich verordnetes katholische „Frauenpriestertum“ geben V O N P E T E R C H R I S T O P H D Ü R E N

D
ie Frage, ob Frauen in der ka-
tholischen Kirche Priesterinnen
werden können, ist durch päpst-
liche Deklaration ausdrücklich

negativ entschieden und diese Lehre mehr-
mals, auch von Papst Franziskus, bekräftigt
worden. Zuletzt wurde in einer „Note“ aus
dem Staatssekretariat vom 23. Oktober
2023 diese von Papst Johannes Paul II. als
unfehlbar erklärte und daher endgültig zu
haltende Glaubenslehre den deutschen Bi-
schöfen nochmals deutlich in Erinnerung
gerufen. Es wird also aus dogmatischer
Sicht niemals gültig geweihte Priesterinnen
in der katholischen Kirche geben.
Doch in Deutschland wird das künftig

nicht mehr gelten, und zwar aufgrund der
staatlichen Gesetzgebung. Mit dem geplan-
ten „Gesetz über die Selbstbestimmung in
Bezug auf den Geschlechtseintrag“ (SBGG)
wird nämlich eine ganz neue Situation für
die katholische Kirche in Deutschland ent-
stehen, die bei den deutschen Bischöfen of-
fenbar bisher kaum auf dem Radarschirm
ist. In Zukunft wird es nämlich so sein: Ein
katholischer Priester, nennen wir ihn Paul-
Jens, kann dann jederzeit per Erklärung
gegenüber dem Standesamt die Änderung
seines Geschlechtseintrags und seiner Vor-
namen er-wirken (§ 2). Aus Paul-Jens, dem
katholischen Priester, wird dann Martina,
die katholische Priesterin – zumindest aus
staatlicher Sicht.

Auch der Bischof steht
unter dem Staatsgesetz
Jetzt könntemanmeinen:Was stört das den
Bischof und das Generalvikariat bezie-
hungsweise Ordinariat? Denn der Bischof
weiß ja, dass es sich um einen biologischen
Mann handelt. Doch das SBGG verhängt
ein „Offenbarungsverbot“, das heißt es ist
dann niemandem erlaubt, die Änderung des
Geschlechtseintrags von „transgeschlechtli-
chen, nichtbinären oder intergeschlechtli-
chen Personen“ gegen deren Willen zu of-
fenbaren. Sprich: Der Bischof ist dann ge-
setzlich verpflichtet, in seiner Korrespon-
denz an den Priester, respektive die „Pries-
terin“ zu schreiben: „Frau Kaplänin Mar-
tinaMüller“ und „Sehr geehrte Frau Kaplä-
nin Müller“.
Auch bei Ernennungen oder sonstigen

Erwähnungen dieser Person müsste sich
der Bischof dem staatlichen Gesetz beugen
und in bischöflichen Dekreten und im
kirchlichen Amtsblatt zum Beispiel be-
kanntgeben: „Frau Kaplänin Martina Mül-
ler wird zum 1. September Pfarrerin von
Dorfhausen“. Das Gesetz erzwingt zudem
Dokumentenberichtigungen und – aus ka-

tholischer Sicht betrachtet – damit Doku-
mentenfälschungen, sofern man nämlich
daran festhält, dass das Geschlecht nichts
Wählbares, sondern etwas von der Natur
Vorgegebenes und Unveränderbares ist.
Der Entwurf für das Selbstbestimmungsge-
setz sieht vor, dass Betroffene eine Anpas-
sung von Angaben zum Geschlecht und zu
den Vornamen in Registern und Dokumen-
ten verlangen können, und zwar sowohl bei
öffentlichen wie bei privaten Stellen (§ 10
Abs. 3). Das heißt, dass der Bischof dann ge-
setzlich verpflichtet sein wird, dieWeiheur-
kunde sowie Ernennungsurkunden, die
rechtlich nach Paragraf 10 Abs. 2 als „Zeug-
nis“ oder „Dienstvertrag“ zu werten sind, zu
ändern. Er wird also nachträglich beurkun-
den müssen, dass er eine Frau (die zum
Zeitpunkt der Weihe noch rechtlich als
Mann galt und es in genetischer und biolo-
gischer Sicht ja auch bleibt) zur „katholi-
schen Priesterin“ geweiht hat. Und auch die
Urkunden der Ernennungen zum Kaplan,
zum Pfarrer, zum Dekan müssen dann auf
Antrag ebenfalls eingezogen und nachträg-
lichmit „Kaplänin“, „Pfarrerin“, und „Deka-
nin“ umgeschrieben werden. Vielleicht gibt
es dann inmanchen Bistümern künftig auch
katholische Domkapitularinnen und Weih-
bischöfinnen.
Ebenfalls müssen künftig die Vornamen-

und Geschlechtseinträge in den Taufbü-
chern demneuen staatlichenGesetz zufolge
geändert werden. Dem steht zwar das
Schreiben der Kongregation für die Glau-
benslehre an die Vorsitzenden der Bischofs-
konferenzen vom 28. September 2002,
Prot. N. 442/54-15710, entgegen, in dem
dies ausdrücklich untersagt wurde. Aber
wie wird man nach dem Inkrafttreten des
neuen Gesetzes künftig in Deutschland ver-
fahren, wenn kirchliches und staatliches
Recht einander widersprechen? Zählt für
den jeweiligen Bischof dann der Treueid,
den er dem Staat geschworen, oder der
Treueid, den er dem Papst geleistet hat?
Ein Bischof, der sich weigern würde, das

Wunschgeschlecht seines bisherigen Pries-
ters, der durch Deklaration zur „Priesterin“
geworden ist, anzuerkennen und der die
Anrede für das „bisherige Geschlecht“ oder
den bisherigen Vornamen seines Priesters
weiterhin öffentlich benutzen und so gegen
das „Offenbarungsverbot“ verstoßen würde,
muss dann mit der Verhängung eines Buß-
geldes von 10000 Euro (§ 14) rechnen.
Bereits durch das „Misgendern“ oder

„Deadnaming“ kann – worauf das Bundes-
familienministerium eigens hinweist – im
Einzelfall der Straftatbestand der Beleidi-
gung (§ 185 StGB) oder sogar der Körper-
verletzung (§ 223 StGB) erfüllt sein. Und

das gilt natürlich auch für die Gemeinde-
glieder, die künftig gesetzlich verpflichtet
sein werden, das vom Priester gegebenen-

falls gewählte weibliche Geschlecht zu res-
pektieren. Der vor denOhren andererMen-
schen getätigte Gruß „Guten Tag, Herr

Pfarrer“ könnte dann als Verstoß gegen das
Offenbarungsverbot gewertet werden und
ein hohes Bußgeld sowie Strafverfahren
nach sich ziehen.
Doch auch die umgekehrte Variante wird

künftig virulent werden – und diese ist aus
dogmatischer Sicht noch erheblich brisan-
ter: Frauen, die sich als Männer deklarie-
ren, also per Sprechakt in einen Mann ver-
wandeln, könnten künftig nicht mehr auf-
grund ihres biologischen Geschlechts vom
Empfang der Priesterweihe abgehalten
werden. Wurde vor der Aufnahme eines
Priesterkandidaten bisher ein ärztliches At-
test über das Vorliegen des männlichen Ge-
schlechts verlangt, so würde es einem Arzt
künftig verunmöglicht sein, einer biologi-
schen Frau, die sich als Mann deklariert,
das weibliche Geschlecht zu attestieren.
Schließlich ist es das Ziel des neuen Ge-

setzes, „die personenstandsrechtliche Ge-
schlechtszuordnung und die Vornamens-
wahl von der Einschätzung dritter Personen
zu lösen“ (§ 1 Abs. 1). Mit anderen Worten:
Ein Arzt ist aufgrund dieses Gesetzes dann
nicht mehr in der Lage, das Geschlecht
eines anderen „einzuschätzen“, das heißt zu
erkennen und zu attestieren. Welches Ge-
schlecht man hat, weiß man dem neuen Ge-
setz zufolge nur selbst, und jede/r entschei-
det selbst, welches Geschlecht er/sie angeb-
lich hat. Und niemandem wäre es erlaubt,
das biologisch gesehen weibliche Ge-
schlecht des sich als männlich deklarierten
Weihebewerbers zu offenbaren – unter An-
drohung von 10000 Euro Bußgeld.

George Orwells „1984“ wird
dannWirklichkeit
Wie kann sich der Bischof also künftig des
männlichen Geschlechts einesWeihekandi-
daten, das zur Gültigkeit der Spendung der
Priesterweihe zwingend erforderlich ist,
vergewissern? Gar nicht! Und damit könn-
ten Priesterweihen von Frauen in der ka-
tholischen Kirche in Deutschland möglich
werden, obgleich sie aus dogmatischer Sicht
ungültig wären. Doch es wird niemand sa-
gen dürfen, dieser oder jener Priester ist in
Wirklichkeit eine Frau, weil er dann gegen
das gesetzliche Offenbarungsverbot versto-
ßen würde und ein hohes Bußgeld zahlen
müsste. Damit ist GeorgeOrwells „1984“, in
dem dasWahrheitsministerium erklärt, was
wahr und was unwahr ist, auch in der katho-
lischen Kirche in Deutschland Realität ge-
worden: „Alles verschwamm im Nebel. Die
Vergangenheit wurde getilgt, die Tilgung
wurde vergessen, die Lüge wurde Wahr-
heit.“ Und was wird die Deutsche Bischofs-
konferenz nun unternehmen?
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